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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Jan Schiffers, Ulrich Singer, Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin 
Ebner-Steiner, Christoph Maier, Richard Graupner, Roland Magerl, Ferdinand 
Mang, Dr. Anne Cyron, Josef Seidl, Andreas Winhart, Markus Bayerbach und 
Fraktion (AfD) 

Nachtragshaushaltsplan 2019/2020; 
hier: Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen  

(Jugendsozialarbeit; Jugendschutz) 
 (Kap. 10 07 Tit. 684 76) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf für den Nachtragshaushaltsplan 2019/2020 wird folgende Änderung vorge-
nommen: 

In Kap. 10 07 Tit. 684 76 wird der Ansatz für das Jahr 2020 um 4.000,0 Tsd. Euro auf 
30.221,2 Tsd. Euro erhöht. 

Die Deckung erfolgt aus Kap. 13 03 Tit. 893 06. 

 

 

Begründung: 

Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) ist ein niedrigschwelliges, präventives Angebot 
der Jugendhilfe. JaS richtet sich an junge Menschen mit gravierenden sozialen und 
erzieherischen Problemen, mit dem Ziel, die Entwicklung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Dafür werden direkt vor Ort 
in der Schule sozialpädagogische Fachkräfte eingesetzt. Hier werden die jungen Men-
schen bei Bedarf beraten, um Lebensbewältigungsstrategien für Alltag, Schule, Ausbil-
dung und Beruf zu entwickeln. Damit soll der Erwerb von sozialen Kompetenzen sowie 
eine soziale Integration gelingen. Darum koordiniert und vernetzt JaS die Arbeit mit 
zahlreichen Akteuren. 

Das Ziel der Staatsregierung einer 1 000sten JaS-Stelle wurde erreicht. Aus diesem 
Grund wird es nach aktuellem Stand hierfür bis zum Jahr 2021 keine Fördergelder des 
Freistaates geben. Jedoch fehlen derzeit 37 Vollzeitäquivalente, die bereits bei den Be-
willigungsbehörden angemeldet wurden. 

Die Jugendsozialarbeit an Schulen ist ein sehr wichtiges Instrumentarium, um allen Kin-
dern die gleichen Chancen zu ermöglichen und aus diesem Grund werden im Nach-
tragshaushalt in Kap. 10 07 Tit. 684 76 für das Jahr 2020 die Mittel um 4.000,0 Tsd. 
Euro auf 30.221,2 Tsd. Euro erhöht. 

 


